
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medienmitteilung, 18.09.2007 
 
Lungenliga Aargau zur Totalrevision des Gesundheitsgesetzes 
 
Die Totalrevision des Gesundheitsgesetzes des Kantons Aargau ist in der Vernehmlassung. 
Die Lungenliga Aargau ist dann zufrieden mit dem Resultat, wenn in Paragraf 38 Variante 1 
umgesetzt wird. 
 
Der Tabakkonsum allein verursacht in der Schweiz jährlich soziale Kosten von rund 10 
Milliarden Franken, die Kosten des Passivrauchens nicht mit eingeschlossen1. Dank den 
Erfahrungen aus dem Ausland weiss man, dass mit gezielten gesetzlichen Massnahmen die 
Anzahl der Rauchenden und Passivrauchenden und somit die Kosten stark gesenkt werden 
können. 
 
Mit der Revision des Gesundheitsgesetzes besteht eine effiziente und kostengünstige 
Möglichkeit, einen optimalen Schutz vor Passivrauchen zu schaffen sowie den Einstieg in 
den Tabakkonsum hinauszuzögern oder sogar zu verhindern. Die vom Regierungsrat 
vorgeschlagenen neuen Gesetzestexte (Variante 1) im Gesundheitsgesetz beinhalten die 
von der Lungenliga Aargau erhofften Änderungen. 
 
Sollte allerdings Variante 2 gewählt werden, so wird die Lungenliga Aargau schnell den 
Startschuss für die Initiative "Schutz vor Passivrauchen" geben und mit der Unterschriften-
sammlung beginnen. 
 
 
 
Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne: 
Marcello Baumann 
Geschäftsführer 
LUNGENLIGA AARGAU 
 
Hintere Bahnhofstrasse 6 
5001 Aarau 
Telefon: 062 832 40 08 
E-Mail: marcello.baumann@llag.ch 
 

                                                
1 Quelle: Sarino Vitale, France Priez, Claude Jeanrenaud, Die sozialen Kosten des Tabakkonsums in der 
Schweiz: Schätzungen für das Jahr 1995, Universität Neuenburg 1998 
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